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Zivilcourage bei Gewaltgeschehnissen im öffentlichen 
Raum

Thomas Weber

In den 1990er-Jahren war der Begriff „Zi-
vilcourage“ eng mit dem Einschreiten ge-
gen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit 
verknüpft. Heute ist er durch Medienauf-
merksamkeit auf Gewaltereignisse im öf-
fentlichen Raum („Dominik Brunner“) ins 
öffentliche Interesse gerückt. Deren Stel-
lenwert wird hervorgehoben durch eine 
anhand solcher Fälle wieder aufgerollte Dis-
kussion über mangelnde Hilfsbereitschaft 
und der Forderung nach mehr Zivilcourage. 
Täter sollten –so die Forderung- mit dem 

auch der Wandel der Berichterstattung auf-
grund einer veränderten öffentlichen Wahr-
nehmung, die das Opfer stärker in den Fo-
kus rückt als den Täter als ein „Opfer der 
Gesellschaft“ (Kersten, 2008, S. 297).

In der nachfolgenden Studie werden Zivil-
couragefälle als Situationen verstanden, 
innerhalb derer sich die Hilfeleistung aus 
Sicht des Helfenden in Form einer Interak-
tion gegen einen anderen (Täter) richtet, 
der einen Dritten (Opfer) der Gefahr einer 

Einschreiten eines oder mehrerer Zeugen 
sowie mit einer später erfolgenden Bestra-
fung ihres Fehlverhaltens rechnen müssen.1 
Neben der Verantwortung jedes Einzelnen 
spielen auch die Medien in ihrer Berichter-
stattung über Kriminalität und spektaku-
läre Gewaltereignisse eine gewichtige Rolle, 
vor allem bei entsprechenden Aufrufen zur 
Stärkung von Solidarität und Zivilcoura-
ge durch deren positive Darstellung (Ba-
ringhorst, 1999, 2001; zitiert nach: Meyer, 
2004a, S. 44). Mittelbar unterstützend wirkt 
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ein Geschehen, das sich in der Öffentlichkeit 
abspielt (Meyer, 2004b, S. 37) und in dessen 
Verlauf zentrale Wertüberzeugungen oder 
die Integrität11 von Menschen verletzt wer-
den, was schließlich das zivilcouragiertes 
Handeln eines Helfers auslöst (Meyer, 
2004a, S. 27).

Die Definition von Zivilcourage enthält 
demnach folgende Merkmale:

n	 öffentliches Handeln einer Person in ei-
ner bedrohlichen Situation,

n	 zugunsten eines bedrohten oder geschä-
digten schwächeren Dritten,

n	 aufgrund gesellschaftlicher oder persön-
licher Wertmaßstäbe bzw. Normen,

n	 mutig und durch Ärger begleitet,

n	 in Interaktion mit einem Täter sowie

n	 mit dem Risiko eines nicht vollständig 
abschätzbaren Eigenschadens.

Durch Oßwald, Frey, Greitemeyer & Fi-
scher wurde das ursprünglich von Latané 
& Darley entwickelte Prozessmodell für 
Hilfeleistung um spezielle für Zivilcourage 
relevante Faktoren ergänzt. Einbezogen sind 
z. B. eine Kosten-Nutzen-Analyse, die Sali-
enz gesamtgesellschaftlicher Normen sowie 
Empathie und Ärger als affektive Prozesse, 
die die Stimmungslage eines potenziellen 

ation aufgrund der Anwesenheit weiterer 
Zeugen (ebda., S. 377 f.).4 Die untersuchten 
Determinanten lassen sich in personenbe-
zogene, situationsbedingte und soziale Fak-
toren unterscheiden und sind aufgrund der 
Nähe von Zivilcourage zur Hilfeleistung 
– beide Konstrukte sind Unterformen pro-
sozialen Verhaltens (Batson, 1998, S.°282) 
– auch übertragbar (Jonas & Brandstätter, 
2004, S.  187  ff.; ebenso: Oßwald, Frey, 
Greitemeyer & Fischer, 2007, S. 129). 

Die Unterscheidung von Hilfeleistung und 
Zivilcourage bedarf der Beurteilung einer 
vorliegenden Gefahr durch den poten-
ziellen Helfer (Labuhn, Wagner, van Dick 
& Christ, 2004, S. 94) sowie möglicher ne-
gativer Konsequenzen,5 die ihm durch das 
Einschreiten bzw. als Folge dieses Vorgehens 
entstehen können. In Fällen bloßer Hilfelei-
stung besteht für einen Helfer nur geringe 
bzw. keine Gefahr negativer sozialer6 Kon-
sequenzen (Fischer, Greitemeyer, Pollozek 
& Frey, 2006, S.  91), vielmehr wird ihm 
regelmäßig Lob und Anerkennung für sein 
Tätigwerden zuteil werden. Im Unterschied 
zur Hilfeleistung7 zeichnen sich Zivilcoura-
gesituationen durch eine triadische soziale 
Konstellation von Opfer, Täter und dem 
couragierten Helfer aus, wobei das Opfer 
dabei nicht zwangsläufig anwesend sein 
muss.8

Schädigung aussetzt oder ihm bereits Scha-
den zufügt. Während sich Sachverhalte, die 
ein zivilcouragiertes Einschreiten erfordern, 
auf vielfältige Art darstellen können, sind 
die Reaktionsmöglichkeiten eines couragier-
ten Helfers begrenzt. Dem Helfer bietet sich 
zunächst die Möglichkeit der Hilfeleistung, 
indem er zusätzliche Hilfe herbei holt, z. B. 
durch Absetzen eines Notrufs. Darüber hi-
naus kann er direkt mit dem Täter auf ver-
bale und auch körperliche Art und Weise 
interagieren, wobei Helfer und Täter na-
turgemäß antagonistische Ziele verfolgen. 
Der Geschehensverlauf beim Einschreiten 
wird von bewusstem und unbewusstem 
Verhalten von Täter und Helfer sowie von 
situationsbedingten Faktoren beeinflusst. 
Fallanalysen und die Identifikation von wie-
derkehrenden ablaufprägenden Faktoren 
sollen es ermöglichen, Typen von Zivilcou-
rage zu unterscheiden. Die Ergebnisse sollen 
Ansätze für die Phänomenologie von Zivil-
couragefällen sowie für die Erkennung von 
Risikofaktoren bieten, z. B. als Warnsignale 
für eine drohende Eskalation.

Während sich die bisherige Forschung zum 
Phänomen der Zivilcourage vorwiegend 
mit der Frage nach den zugrunde liegen-
den fördernden und hemmenden Faktoren 
couragierten Handelns befasst hat,2 lag das 
Augenmerk meiner Studie auf der Analyse 
des Geschehensablaufs sowie der Art und 
Weise der Hilfeleistung und der Interaktion 
beginnend beim unmittelbaren Ansetzen zur 
Hilfeleistung. Die Ursprünge der Forschung 
zu Zivilcourage liegen in der Hilfeleistungs-
forschung, der Frage nach den Einflussfak-
toren, die unterschiedliches Verhalten von 
Zuschauern bei Notsituationen erklären – 
also warum manche Menschen helfen und 
andere dies in einer vergleichbaren Situation 
nicht tun (Darley & Latané, 1968, S. 377).3 
Zur Verdeutlichung der Zusammenhänge 
der einzelnen Faktoren haben Latané & 
Darley ein „Prozessmodell für Hilfeverhal-
ten“ entwickelt, das die psychologischen 
Prozesse beim Helfer darstellt und das Zu-
standekommen der Entscheidung zum Ein-
greifen/Nichteingreifen aufzeigt (Latané & 
Darley, 1970; zitiert nach: Bierhoff, 2010, 
S.  117  ff., Labuhn, 2004, S.  83  ff., Oß-
wald et al., 2007, S. 131 ff). Die fünf Stu-
fen des Prozessmodells verlaufen chrono-
logisch und ergeben eine Hilfeleistung nur 
dann, wenn alle Sequenzen „erfolgreich“ 
durchlaufen wurden. Der „Bystander“-
Effekt beschreibt tatsächlich nur einen der 
Einflussfaktoren, nämlich die verringerte 
Wahrscheinlichkeit bzw. Schnelligkeit des 
Eingreifens einer Person bei einer Notsitu-

Abbildung 1: Prozessmodell für Zivilcourage

Quelle: Oßwald, Frey, Greitemeyer & Fischer, 2007, S. 131

Die Untersuchung konzentriert sich aus-
schließlich auf akute Notsituationen9, die 
sofortiges Handeln erfordern. Zivilcoura-
ge kann aber auch bei länger andauernden 
Problemsituationen oder kritikwürdigen 
Umständen erforderlich sein.10 Die Situati-
on, in der zivilcouragiert gehandelt wird, ist 

Helfers mit einbeziehen (Oßwald et  al., 
2007, S. 123 ff.).

Zu den personenbezogenen Einflussfak-
toren zählen – neben den körperlichen 
Eigenschaften des Helfers und einer even-
tuellen Bekanntheit mit dem Opfer – die 
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sofortige Verfügbarkeit adäquater Verhal-
tensweisen für das Einschreiten (Jonas & 
Brandstätter, 2004, S.  187  ff.) sowie die 
soziale Kompetenz des potenziellen Helfers, 
seine Fähigkeit zur schnellen Reaktion und 
die subjektive Einschätzung des couragier-
ten Helfers zu seinem eigenen Artikulati-
ons- und Argumentationsvermögen (Meyer, 
2004a, S. 141).

Der erwähnte „Bystander“-Effekt ist klas-
sischer Fall einer situationsbedingten De-
terminante mit ggf. hemmender Wirkung 
bei auftretenden Effekten der „Verantwor-
tungsdiffusion“ oder der „pluralistischen 
Ignoranz“, bei der Helfer ihr persönliches 
Einschreiten als nicht notwendig erach-
ten, da einer der anderen Anwesenden den 
Notfall beheben oder die Hilfe bereits unbe-
merkt eingeleitet haben könnte (Darley & 
Latané, 1968, S. 377 f.). Bei offensichtlich 
hochgefährlichen Zivilcouragesituationen 
zeigt eine aktuelle Studie allerdings eine ge-
ringere Häufigkeit des „Bystander“-Effekts 
(Fischer et al, 2006, S. 275).

Entscheidungen zugunsten eines Einschrei-
tens sind in hohem Maße sowohl von aktu-
ellen gesellschaftlichen Wertmaßstäbe und 
Rechtsauffassungen als auch von sozialen 
Einflussfaktoren abhängig, wobei gezielten 
Appellen ein positiver Effekt auf ein Klima 
von Zivilcourage zugesprochen wird (Jonas 
& Brandstätter, 2004, S. 187). Gegenteilige 
Auffassungen schreiben Werbekampagnen 
nur bedingt Einfluss auf prosoziales Verhal-
ten zu, da extrinsische Motive für ein Ein-
greifen eine weniger ausgeprägte Rolle spie-
len (Bierhoff, 2004, S. 60 f.).

Offen bleibt die Frage, wie die Berichterstat-
tung über tatsächliche Fälle von Zivilcoura-
ge wirkt und ob die regelmäßig enthaltenen 
Appelle zur „Nachahmung“ im positiven 
Sinne führen, oder – aufgrund der in einzel-
nen Fällen schlimmen Folgen für den Helfer 
bzw. nachträglicher Kritik an der Art und 
Weise des Eingreifens – ein hemmender Ef-
fekt eintritt? Das bloße Vorhandensein einer 
gesetzlichen Gebots zur Hilfeleistung ist je-
denfalls nicht ausreichend, um annehmen zu 
können, dass diese immer umgesetzt wird. 
Vielmehr sind eine Übernahme der Norm 
mit deren Inhalten, sowie deren spezifische 
Aktivierung erforderlich (Oßwald et°al, 
2007, S. 125).12

„Zivilcourage wollen ist Eines, so handeln kön-
nen ein Anderes, tatsächlich sozialen Mut bewei-
sen ein Drittes.“ (Meyer, 2004a, S. 127)

Die veröffentlichten Handlungsempfeh-
lungen des Programms Polizeiliche Krimi-

nalprävention der Länder und des Bundes 
(ProPK) in der Initiative „weggeschaut. 
ignoriert. gekniffen“ setzen Schwerpunkte 
bei der Aktivierung weiterer Personen als 
Unterstützung des Helfers und der Alarmie-
rung der Polizei sowie auf die Vermeidung 
einer Eigengefährdung couragierter Bür-
ger. Die Kampagne wirbt für „Hinsehen 
statt Wegschauen“ und „Engagement statt 
Gleichgültigkeit“ und empfiehlt „6 prak-
tische Regeln für mehr Sicherheit im Alltag“ 

als Verhaltensweisen für ein Einschreiten in 
Zivilcouragesituationen (Internetseite des 
ProPK, „aktion-tu-was“).

Jonas und Brandstätter (2004, S. 192) stel-
len persönliche Eigenschaften wie Selbst-
sicherheit und die sofortige Verfügbarkeit 
adäquater Verhaltensweisen als bedeutende 
Faktoren für ein Einschreiten in einer Zivil-
couragesituation dar. Durch wiederholtes 
Üben von Einschreitsituationen ist eine Stei-
gerung der Kompetenz bei der Bewältigung 
der Standardverhalten (z. B. Durchführung 
des Notrufs, Erheben der Stimme) zu errei-
chen. Dies wiederum wirke sich positiv auf 
das Selbstvertrauen, Handlungsentschlos-
senheit und Handlungsroutine aus (ebda., 
S. 192). Nach Brandstätter müsse für „rich-
tiges Handeln im richtigen Augenblick“ das 
gleichzeitige Vorliegen von Handlungswis-
sen und Handlungskompetenz gegeben sein 
(2007, S. 270).

Obwohl zivilcouragiertes Handeln pri-
mär gewaltfreies Handeln darstellt (Meyer, 
2004a, S. 15), kann körperliches Einschrei-
ten etwa zur Verteidigung eines Dritten ge-
gen eine Bedrohung oder einen körperlichen 
Angriff erforderlich sein (Nunner-Winkler, 
2007, S. 30). Ohne im Detail auf rechtliche 
Aspekte und Rechtfertigungsgründe bei der 
Anwendung von Gewalt im Rahmen von 
Zivilcouragesituationen einzugehen, stellen 
das Beobachten und das korrekte Erken-
nen einer Notsituation und überdies die 
Anpassung des eigenen Verhaltens höchste 
Anforderungen an den potenziellen Helfer. 
Darüber hinaus ist fraglich, ob generell die 
Anforderungen hinsichtlich des Erkennens, 
Deutens und Beurteilens der Situation und 
der Handlungen aller Beteiligten vom Hel-
fer entsprechend erfüllt werden können. 
Gleichwohl kann eine unterlassene Hilfelei-
stung einem Mitmenschen gegenüber unter 
bestimmten Voraussetzungen einen Straftat-
bestand erfüllen.13

Datenbasis

Datenmaterial der Studie sind 40 Lebens-
sachverhalte mit zivilcouragiertem Ein-
schreiten, die Bestandteil polizeilicher 
Ermittlungsvorgänge sind und auf Ermitt-
lungsakten und Vernehmungsprotokollen 
basieren.14 Durch die Analyse der Zivilcou-
ragefälle sollen, vom empirischen Material 
ausgehend, typische Merkmale identifiziert 
werden, um anschließend mittels  einer ty-
pologischen Analyse das Material struktu-
rieren zu können (Mayring 2002, S. 132 ff). 
Die Auswahl und Filterung der Sachverhalte 
erfolgte gemäß der theoretischen Vorannah-
men aus der bestehenden Hilfeleistungs- 
und Zivilcourageforschung sowie der Er-
fahrungen aus der polizeilichen Praxis. 
So konnte sicher gestellt werden, dass nur 
die für die Untersuchungsfrage relevanten 
Sachverhalte einbezogen werden (Kelle & 
Kluge, 2010, S.  43). Zielrichtung war ei-
nerseits die Begrenzung der Datenmenge 
auf ein adäquates Maß sowie andererseits 
„die Vermeidung von Verzerrungen bzw. der 
[ausschließliche] Einbezug von relevanten 
Fällen ...“ (ebda., S. 42). Im abschließenden 
Analyseschritt erfolgte der Vergleich der den 
Geschehensverlauf beeinflussenden Fak-
toren – sowohl innerhalb des Einzelfalles 
als auch über alle Zivilcouragefälle hinweg 
– wodurch Regelmäßigkeiten, Übereinstim-
mungen und Unterschiede erkennbar wur-
den.

Deliktsbereiche

Die den couragiertem Helferhandlungen 
zugrunde liegenden Straftaten sind den fol-
genden Deliktsbereichen zugeordnet, wobei 
– wegen der ggf. schwierigen Erkennbarkeit 
bzw. rechtlichen Unterscheidbarkeit aus 
Sicht eines Helfers – die versuchten Tö-
tungsdelikte und Körperverletzungsdelikte 
zusammengefasst wurden:

Die meisten couragierten Helfer waren bei 
ihrem Eingreifen alleine bzw. lediglich zu 
zweit. In 25 Fällen stand ein Helfer einem 
Täter gegenüber, in weiteren acht Sachver-
halten waren die Helfer zahlenmäßig über-
legen.

Situationselemente und 
Einschreitverhalten

Die Fallanalysen der Zivilcourage-Fälle er-
forderten eine Betrachtung des gesamten 
Kontexts der jeweiligen Situation und bei-
spielsweise nicht nur des Verhaltens des Hel-
fers bei seinem Einschreiten. Die Handlun-
gen von Täter und Opfer und die Umstände 
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der Situation stellen ein Geflecht innerhalb 
eines isolierten sozialen Ereignisses dar, wes-
wegen sie im Zusammenhang zu analysieren 
sind (Wolfgang, 1958; zitiert nach: Polk, 
1994, S. 3).
Das konkrete Verhalten des Täters unmittel-
bar vor der Helferintervention ist bereits für 
die Zielrichtung bzw. Art und Weise seines 
Einschreitens relevant. Je nachdem, ob die 
Tathandlung noch andauert oder ob der Tä-
ter diese bereits beendet hat und sich vom 
Tatort entfernen will, werden unterschied-
liche Ziele verfolgt:

n	 eine Hilfeleistung zugunsten des Opfers 
(Verhinderung einer drohenden Tat, Un-
terbindung der Tathandlung), bzw.

n	 das Festhalten des Täters, entweder nach 
erfolgreicher Intervention oder auch aus-
schließlich, ggf. im Anschluss an eine 
Verfolgung.

wehr einer weiteren Schädigung des Opfers 
ein körperliches Einschreiten für erforder-
lich hält (ebda., S. 30).

Die Ausprägung des Merkmals „Einschreit-
verhalten“ erfolgte für eine weitere Analyse 
nach den Dimensionen:

n	 „verbal“,

n	 „erfolglos verbal und initiativ körper-
lich“ (z. B. bei Fortführung der Tathand-
lung) sowie

n	 „unmittelbar initiativ körperliches Ein-
schreiten“ (z. B. bei hoher Dringlichkeit 
der Intervention).

Mit „initiativ körperlichem Einschreiten“ 
ist das bewusste und zielgerichtete körper-
liche Eingreifen des Helfers gemeint, ohne 
vorheriges verbales Ansprechen bzw. ohne 
einen vorausgegangenen Angriff bzw. ohne 
Bedrohung des Helfers.

Wie die untersuchten Sachverhalte zeigen, 
fand im Regelfall die Helferintervention 
ohne eine vorherige ausgeprägte Situations-/
Risikoanalyse des Helfers statt, wobei ge-
nerell die folgende Überlegungen bei einer 
Risikoanalyse möglich sind. Zunächst er-
scheint plausibel, dass der Helfer bei der 
Einschätzung der Situation, seinem eigenen 
Interesse folgend, die ihm am ungefährlichs-
ten und zugleich am ehesten Erfolg verspre-
chend erscheinende Handlungsoption wählt 
(Meyer, 2004a, S. 264). Je größer sich die 
Wahrscheinlichkeit des Erfolgs bei der Klä-
rung der kritischen Notsituation darstellt, 
desto eher kann ein Eingreifen angenom-
men werden. Ebenso nimmt die vermute-
te Eigenschadenshöhe Einfluss, wobei mit 
zunehmendem Eigenrisiko die Bereitschaft 
zum Handeln eher zurückgehen wird (Pili-
avin & Piliavin, 1972; zitiert nach: Bierhoff, 
2006, S. 120 f). Hintergrund dieser Überle-
gungen ist die Frage, ob ein Helfer einen er-
heblichen Eigenschaden „bewusst“ in Kauf 
nehmen würde, wenn nur geringe Normver-
letzungen wie Beleidigungen oder einfache 
Körperverletzungen vorliegen, die nicht 
direkt auf einen zu erwartenden schweren 
Fremdschaden hinweisen. Die häufigste 
Variante müsste demnach ein Eingreifen im 
Falle sowohl eines geringen Misserfolgs-Ri-
sikos als auch mit geringer Erwartung an ei-
nen möglichen Eigenschaden darstellen. Bei 
einem möglichen hohen Eigenschaden muss 
– unabhängig vom Risiko des Misserfolgs 
der Intervention an sich – eine besonders 
hohe Dringlichkeit der Hilfeleistung vorlie-
gen bzw. Helfer müssen den Eintritt eines 
Schadens für unwahrscheinlich halten. An-

Das Einschreiten eines couragierten Bürgers 
bezieht sich, trotz des vielfach benutzten 
Terminus „Hilfeleistung“, in allen unter-
suchten Fällen auf eine Interaktion mit dem 
Täter, durch die die Tathandlungen been-
det bzw. die Festhaltung des Täters erreicht 
werden sollte. Den Opfern wurde insoweit 
nur mittelbar geholfen. Wenngleich sich die 
Handlungsmöglichkeiten eines Helfers in-
nerhalb der Interaktion sehr unterschiedlich 
gestalten können, haben die couragierten 
Bürger tatsächlich nur wenige Möglich-
keiten genutzt. Unabhängig von der Entfer-
nung zum Täter besteht für den Helfer meist 
die Möglichkeit, verbal mit diesem zu in-
teragieren, wobei durch Zurufe gleichzeitig 
auch die Aufmerksamkeit weiterer Personen 
erregt werden kann (Nunner-Winkler, 2007, 
S. 30). Den Umständen entsprechend kann 
dem Helfer ein (rein) verbales Eingreifen zur 
Bereinigung der Notsituation nicht Erfolg 
versprechend erscheinen, sodass er zur Ab-

Abbildung 2: Verteilung der den Helferhandlungen zugrunde liegenden 
Deliktsbereiche

 
Abbildung 3: Anzahl von Helfern und Tätern innerhalb einzelner 
Fallkonstellationen und deren Häufigkeit bezogen auf alle Zivilcourage-Fälle
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lichen Durchführung unterscheiden, im 
Kern verläuft die Interaktion aber zielori-
entiert und im angestrebten Handlungsrah-
men des Helfers. Zwei grundlegende Helfer-
verhaltensweisen lassen sich diesem Falltyp 
bestimmen:

a)	 Das Einschreiten des Helfers „überwäl-
tigt“ den Täter unmittelbar und beraubt 
ihn dabei seiner Einflussmöglichkeiten. 
Gleichzeitig wird durch das Einschrei-
ten des Helfers auch die ursprüngliche 
Tathandlung unterbunden, sodass keine 
weiterer Schaden beim Opfer eintreten 
kann. Von den 16 Einschreitverhalten 
sind couragierte Helfer achtmal – initia-
tiv körperlich – gegen den Täter vorge-
gangen und haben den Vorteil des Über-
raschungsmoments (zumindest unbe-
wusst) genutzt.

b)	 Bei der zweiten Variante ordnet sich der 
Täter dem dominierenden Verhalten des 
couragierten Bürger unter und gibt seine 
Tathandlung „freiwillig“ auf. Dies ist in 
Fällen dokumentiert, bei denen der Täter 
den Vorgaben des Helfers ohne Anwen-
dung körperlicher Gewalt, nur aufgrund 
direkten Ansprechens durch den Helfer, 
gefolgt ist.

Die bedeutenden Merkmale der „dominie-
renden Zivilcourage“ sind:

n	 Tathandlung steht unmittelbar bevor 
(Gefährdung) oder wird bereits ausge-
führt (Schädigung);

n	 Zielrichtung des Einschreitens ist die 
Verhinderung einer Schädigung/Scha-
densausweitung beim Opfer;

n	 schnelles Eingreifen des Helfers ohne 
lange Planungsphase, damit keine oder 
minimale Risikoabwägung hinsichtlich 
einer Eigengefährdung;

n	 hohe Dringlichkeit der Hilfeleistung we-
gen bereits eingetretener Schäden oder 
des zu erwartenden Schadensausmaßes 
(im Durchschnitt höher als bei „zöger-
licher Zivilcourage“);

n	 hoher Erfolgswille.

Die Auswertung der zugehörigen Sachver-
halte zeigte in allen Fällen ein außerordent-
lich schnelles und konsequentes Eingreifen. 
Bemerkenswert ist, dass lediglich in zwei 
Fällen innerhalb dieser Typengruppe ein 
Notruf vor dem Einschreiten durchgeführt 
wurde, jeweils im Auftrag des direkt ge-
gen den Täter einschreitenden Helfers. Als 
Grund für das schnelle Eingreifen in Anbe-
tracht der jeweiligen Situation ist denkbar, 

Helfer wahrgenommenen Gefährlichkeit 
mit ein:

n	 geringer Schaden (z. B. Drohungen, Ohr-
feigen, bloßes Schubsen),

n	 mittlerer Schaden (z. B. Faustschläge auf 
Körper und Gesicht, Umwerfen/Nieder-
schlagen des Opfers) sowie

n	 hoher Schaden (sichtbare Blutungen, 
Schläge/Fußtritte gegen Körper und Kopf 
eines auf dem Boden liegenden Opfers, 
Zuschlagen mit Gegenständen).15

Der Kategorisierung folgend erlitten vier 
Opfer mittleren bis hohen Schaden, 20 Op-
fer mittleren Schaden und bei zehn Opfern 
war lediglich geringer Schaden festzustellen 
bzw. noch kein Schaden eingetreten.16

Typologie von Zivilcourageverhalten

Die Konstruktion der Falltypen erfolgte 
über die zwei am bedeutendsten erschei-
nenden Einflussfaktoren auf den gesamten 
Geschehensverlauf, nämlich die grundle-
gende Zielrichtung des Einschreitens der 
couragierten Helfer sowie die konkrete Art 
und Weise des Helferverhaltens. Dabei wur-
den die Fälle, die hinsichtlich ihrer Merk-
male Regelmäßigkeiten zeigen, zu einem 
Typ gruppiert (interne Homogenität), wo-
durch sich zugleich Unterschiede zu anderen 
Gruppen (externe Heterogenität) ergaben 
(Kelle & Kluge, 2010, S. 93). Als Vergleichs-
dimensionen wurde das objektive Helfer-
verhalten beim Einschreiten herangezogen, 
unterscheidbar nach:

n	 ausschließlich verbalem Einschreiten;

n	 zunächst verbalem, dann körperlichem 
Einschreiten;

n	 unmittelbar körperlichem Einschreiten.

Als zweite Dimension wurde die Zielrich-
tung des Einschreitens zur Typenbildung 
beigezogen:

n	 Einschreiten als Hilfeleistung zur Verhin-
derung eines Schadenseintritts bzw. einer 
Schadensausweitung;

n	 Einschreiten zur Festhaltung des flücht-
enden Täters.

„Dominierende Zivilcourage“

Prägend für den Falltyp der „dominierenden 
Zivilcourage“ ist ein Einschreitverhalten des 
Helfers, bei dem dieser den Geschehensver-
lauf nahezu alleine bestimmt. Die Art und 
Weise „dominierender“ Helferhandlungen 
lassen sich zwar in Teilen in der tatsäch-

dernfalls käme dieses „fast aussichtslose“ 
Handeln einem „Aufopfern“ gleich.

Eine umfassende Einschätzung der Gefähr-
lichkeit der Situation ist aber für den Helfer 
denkbar schwierig und ggf. fehlerbehaftet. 
Die Gefahreneinschätzung ist ihm sowohl 
nur anhand der aktuellen und für ihn wahr-
nehmbaren Situation möglich und leidet da-
rüber hinaus an der Unvorhersehbarkeit und 
Unberechenbarkeit zwischenmenschlicher 
Interaktionen (Füllgrabe, 1999, S. 31). Eine 
„subjektive Handlungssicherheit“ (Meyer, 
2004a, S. 45) kann beim couragierten Bür-
ger zur Fehleinschätzung von spezifischen 
Gefahren (Verhalten des Täters, situative 
Umstände) sowie seiner eigenen Fähigkei-
ten führen. Obwohl anzunehmen ist, dass 
Helfer im Rahmen einer Befragung ange-
ben würden entsprechende Maßnahmen zur 
Risikobegrenzung durchgeführt zu haben, 
kann die Analyse Geschehensverläufe dies 
nur in drei Fällen – hier jeweils durch die 
bewusste Wahl eines Sicherheitsabstandes – 
belegen.

Körperliche Auseinandersetzungen

Die körperlichen Auseinandersetzungen in 
den untersuchten Sachverhalten entspre-
chen zumeist dem Muster sog. „one-punch-
affairs“, also Kämpfen in denen derjenige 
„gewinnt“, welcher den ersten Schlag führt 
(Collins, 2008, S.  15). Reale Gewalt ent-
spricht hier nicht den fiktiven (Maurer & 
Reinemann, 2006, S. 168; ebenso Kersten, 
2008, S.  293) Darstellungen in Film und 
Fernsehen, die lang andauernde Kämpfe na-
hezu gleichstarker Gegner zeigen (Collins, 
2008, S. 14 f). Vielmehr sind in der Realität 
länger andauernde verbale Auseinanderset-
zungen und nur kurze Sequenzen mit tat-
sächlicher Gewaltausübung zu beobachten. 
Die Dauer der körperlichen Auseinander-
setzungen kann in den untersuchten Fällen 
nicht detailliert bestimmt werden, allerdings 
überwiegen solche kürzer als eine Minu-
te, da entweder ein Beteiligter bereits nach 
kurzer Zeit aufgab oder derart verletzt war, 
dass nicht weiter auf ihn eingeschlagen wur-
de.

Schadensart und -höhe

Hinsichtlich des erlittenen Schadens der be-
teiligten Opfer/Geschädigten war für eine 
weitergehende Analyse die Bestimmung zu-
sätzlicher Ausprägungen erforderlich. Die 
nachfolgenden Unterkategorien beziehen 
neben einem tatsächlich eingetretenen Scha-
den auch den Aspekt der vom Beobachter/
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„Eskalierende Zivilcourage“

Ein zweiphasiger Geschehensverlauf ist das 
wesentliche Merkmal der „eskalierenden 
Zivilcourage“, bei der ein Helfer – wie bei 
den bisherigen Interventionen auch – mit 
dem Bedroher bzw. Täter in Interaktion 
tritt, um einem Opfer Hilfe zu leisten. Im 
weiteren Verlauf des couragierten Einschrei-
tens ist ein Zeitpunkt identifizierbar, ab 
dem der Helfer aufgrund bestimmter Um-
stände nicht mehr der ursprünglichen Ziel-
richtung der Hilfeleistung folgend handelt. 
Der Fokus des Helfers wendet sich vielmehr 
einem neuen Motiv zu, z. B. einer verbalen 
– persönlichen – Auseinandersetzung mit 
dem Täter. Ab diesem Zeitpunkt steht die 
Inkaufnahme negativer Kosten nicht mehr 
in direkter Verbindung zur ursprünglich 
beabsichtigten Hilfeleistung. Für die Helfer 
ergab sich mit der neuen Zielrichtung des 
Handelns und dem geänderten Geschehens-
verlauf einen besonders hoher Gefährdungs-
grad, da sie selbst direkt Zielobjekt des 
Angriffs des Täters wurden. Grundsätzlich 
kann sowohl von Seiten des Täters wie von 
Seiten des Helfers die Spirale der Eskalation 
ausgelöst werden, z. B. durch Beleidigungen 
oder direkte Provokationen. Unerheblich 
ist, ob dies bewusst oder unbewusst ge-
schieht, letztlich ist nur entscheidend, wie 
das Gegenüber reagiert. Die sich weiterent-
wickelnde Spirale der Eskalation beruht auf 
einem Aktions-/Reaktionsautomatismus, im 
Rahmen des gegenseitigen Aufschaukelns 
wird nur noch auf das Verhalten des je-
weils anderen reagiert (Lünse, 2006, S. 48).
Eng an der Untersuchungsfrage orientiert 
sind bei diesem Falltyp, der bei den 40 un-
tersuchten Einschreitsituationen insgesamt 
drei Mal festzustellen war, die situativen 
Umstände und bewussten bzw. unbewussten 
Verhaltensweisen des Helfers von Interesse, 
die für den veränderten Verlauf verantwort-
lich sind. Die Umstände die zum „eskalie-
renden“ Verlauf führten, waren in allen 
drei Fällen in erster Linie durch Inhalte der 
vorausgegangenen verbalen Interaktion be-
einflusst. Es handelte es sich einmal um eine 
Provokation, die vom Helfer ausgesprochen 
wurde, sowie eine Provokation des Täters 
auf die der Helfer eingegangen war. Im drit-
ten Fall kündigte der Helfer einen Notruf 
an, wodurch auch die eigentliche Tathand-
lung seitens der Tätergruppe beendet wur-
de. Durch den implizierten Hinweis, dass 
die Alarmierung der Polizei noch nicht statt-
gefunden hatte, geriet der Helfer selbst ins 
Visier der Täter. Die Drohung, die Polizei zu 
rufen, wurde damit „beantwortet“, dass ein 
Täter das Mobiltelefon des Helfers beschä-

Die kennzeichnenden Merkmale der „zöger-
lichen Zivilcourage“ sind:

n	 Tathandlung steht unmittelbar bevor 
(Gefährdung) oder wird bereits ausge-
führt (Schädigung);

n	 Zielrichtung des Einschreitens ist die 
Verhinderung einer Schädigung/Scha-
densausweitung beim Opfer

n	 Eingreifen des Helfers ohne lange Pla-
nungsphase, damit keine oder nur mini-
male anzunehmende Risikoabwägung 
hinsichtlich einer Eigengefährdung;

n	 hohe Dringlichkeit der Hilfeleistung we-
gen bereits eingetretener Schäden oder 
des zu erwartenden Schadensausmaßes 
(Schäden im Durchschnitt eher geringer 
als bei der „dominierenden Zivilcoura-
ge“);

Das im Vergleich zur „dominierenden Zivil-
courage“ weniger energische Helferhandeln 
grenzte den Handlungsspielraum der Täter 
nicht ein und bot z. B. durch Betreten des 
unmittelbaren Nahbereichs des Täters durch 
den Helfer zugleich zusätzliche Ansätze für 
einen unerwünschten Verlauf. Generell kön-
nen Täter solche, zögernd durchgeführte 
Interventionen als Anzeichen fehlender 
Handlungskompetenz bzw. als nur gering 
ausgeprägten Helferwillen in Bezug auf eine 
drohende Konfrontation oder eine mögliche 
Verfolgung deuten. Mit anderen Worten 
kann für den Täter der Eindruck entstehen, 
in der Person des Helfers einen „schwa-
chen“ Gegner vor sich zu haben, wobei das 
„zögerliche“ Einschreiten – als Indiz für feh-
lende Selbstsicherheit – die Wahrscheinlich-
keit, dass der Helfer selbst zum Opfer wird, 
erhöht (Füllgrabe, 2003, S. 154). Dies zeigt 
sich insoweit auch bei der Auswertung der 
von den Helfern erlittenen Schäden, da von 
acht Helfern fünf zumindest geringen Scha-
den erlitten und in einem Falle ein Helfer-
schaden unmittelbar bevorstand, aber durch 
das Eingreifen eines Dritten verhindert wur-
de. Die Vorgehensweise der Helfer vermit-
telt den Eindruck, dass zwar entsprechender 
Wille zum Einschreiten vorhanden war, aber 
die Helfer aufgrund mangelnder Erfahrung, 
fehlendem Selbstvertrauen, Wissen oder 
Training, dies – im Sinne der dargestellten 
Handlungsempfehlungen – nicht anders 
dazu in der Lage waren. Obwohl die Not-
situationen im Vergleich zu denen der domi-
nierenden Zivilcourage eine eher geringere 
Dringlichkeit eines sofortigen Handelns auf-
wiesen, wurde in keinem der Fälle  vor dem 
Einschreiten ein Notruf abgesetzt.

dass der Eindruck der Dringlichkeit der 
Hilfeleistung für den Helfer eine besondere 
Rolle spielt, wenn z.  B. bereits eindeutige 
Verletzungszeichen sichtbar sind oder die 
Tathandlung ein hohes Schädigungspotenzi-
al erwarten lässt.17 Zum anderen ist es dem 
Helfer durch das Überwältigen des Täters 
möglich, das Eigenrisiko zu minimieren und 
einer Gewaltausübung des Helfers zuvor-
zukommen. Das Helferverhalten erscheint 
als ein spontanes und impulsives Handeln, 
ohne jegliche Abwägung des Risikos (Pilia-
vin & Piliavin, 1972; zitiert nach: Bierhoff, 
2006, S. 120 ff).

Während sich zwei der insgesamt 16 Hel-
fer bei ihrem Einschreiten mehr als nur ge-
ringfügig verletzt haben, blieben 14 Helfer 
unverletzt bzw. waren etwaige Verletzungen 
nicht dokumentiert. Weitere negative Ko-
sten, z.  B. beschädigte oder verschmutzte 
Kleidungsstücke, blieben unberücksichtigt.

„Zögerliche Zivilcourage“

Der „zögerlichen Zivilcourage“ sind acht 
Sachverhalte zugeordnet. Charakteristisch 
ist ein verbales Einschreiten, welches den 
Täter dazu bewegen soll, sein normverlet-
zendes Handeln (selbst) zu beenden.

Das Eingreifen der couragierten Helfer be-
gann in allen Fällen mit einer verbalen Kom-
munikation, in deren Verlauf der Täter zum 
Unterlassen einer drohenden bzw. zur Be-
endigung einer bereits schädigenden Hand-
lung aufgefordert wurde. In zwei Fällen 
erfolgte neben dem Ansprechen, mit For-
mulierungen wie: „Das geht nicht“, „Lassen 
Sie das“, „leichtes“ körperliches Anfassen 
durch leichtes Wegziehen oder Wegschieben 
des Täters vom Opfer. Die eher zögernde 
Vorgehensweise, gegen die sich der Täter 
ohne oder nur mit geringem Aufwand hätte 
durchsetzen können, gab dabei den Anstoß 
für die Bezeichnung des Falltyps.

Die Intervention der „zögerlichen Zivilcou-
rage“ zielt darauf ab, primär die Aufmerk-
samkeit des Täters zu erreichen und sie vom 
Opfer wegzulenken, um danach, im Rah-
men einer weiteren verbalen Interaktion, 
eine endgültige Beendigung der Tathand-
lung herbeizuführen.

Die „zögerliche Zivilcourage“ zeichnet sich 
dabei ebenfalls durch spontane Handlungen 
des Helfers aus, weswegen hier ebenso nicht 
von einem gezielten Abwägen unterschied-
licher Einschreitmöglichkeiten und einer 
bewussten Auswahl der risikoärmsten Vari-
ante auszugehen ist.
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Identität des Täters für etwaige zivilrecht-
liche Ansprüche in Betracht; vor allem aber 
auch die Sicherstellung der Strafverfolgung, 
also der Wille, den Täter einer Bestrafung 
zuzuführen, beispielsweise wenn der Helfer 
trotz bereits „gesicherter Beute“ die Verfol-
gung weiter durchführt. Denkbar ist auch, 
dass die in der Hilfeleistungsforschung un-
tersuchten positiven Kosten in Form von 
Anerkennung, z.  B. der Dank des Opfers 
oder umstehender Zeugen sowie eine zu er-
wartende Darstellung in den Medien für den 
Helfer eine Rolle bei der Entscheidung zum 
Einschreiten spielen. Bei alleiniger Betrach-
tung der äußerlichen Umstände drängt sich 
– unabhängig von der tatsächlichen Motiva-
tion – das Bild einer „Jagd“ auf den flücht-
enden Täter auf. Welche Überlegungen im 
Moment der Entscheidung tatsächlich den 
Ausschlag gaben, bleibt unklar, entspre-
chende Aussagen sind nicht Inhalt der po-
lizeilichen Vernehmungen. Die Gefahren ei-
ner Verfolgung liegen insbesondere auch in 
der Situation einer sich aussichtslos gestal-
tenden Flucht, die beim flüchtenden Täter 
den Entschluss zum Kampf, bedingt durch 
den physiologischen Prozess der sog. „fight-
or-flight“-Reaktion ergeben kann (Zimbar-
do & Gerrig, 2008, S. 469 ff; ebenso Fried-
man, 2010, S. 66). Fraglich ist ohnehin, ob 
ein „durchschnittlicher“ Helfer beim Ent-
schluss zur Verfolgung bereits Vorstellungen 
vom weiteren Verlauf hat, vor allem in Be-
zug auf seine Handlungsmöglichkeiten am 
Ende der Verfolgung. Strebt er an, den Täter 
zu stellen und ihn ggf. mithilfe einer körper-
lichen Auseinandersetzung zu überwälti-
gen? Oder soll die Verfolgung so lange dau-
ern, bis entweder der Täter körperlich nicht 
mehr in der Lage ist, die Flucht fortzusetzen 
oder der Helfer an Informationen kommt, 
die eine nachträgliche (zweifelsfreie) Ermitt-
lung zulassen.

Auch bezogen auf den Erfolgswillen zeich-
nen sich die Fälle der „exekutiven Zivilcou-
rage“ besonders aus: Solange die Helfer kei-
nen echten Schaden erlitten, blieben selbst 
Drohungen mit Schlagwerkzeugen – und 
in einem Fall auch mit einer Schusswaffe – 
gegen die Helfer erfolglos und hielten diese 
nicht von ihrem Vorhaben ab. In drei der 17 
untersuchten Sachverhalte der „exekutiven 
Zivilcourage“ haben Helfer Verletzungen 
durch den flüchtenden Täter erlitten. Nur 
zwei Täter konnten durch ihre Angriffe 
letztlich entkommen, alle anderen Verfol-
gungen verliefen für die Helfer erfolgreich.

Aufgrund der absolut dringlichen Entschei-
dung zum Eingreifen durch die drohende 

te Tathandlung aktiv wird. Die unter diesen 
Falltyp subsumierten Sachverhalte bezie-
hen sich nämlich auf die Festhaltung bzw. 
Verfolgung eines flüchtenden Täters durch 
einen Helfer. Eine „exekutive Zivilcoura-
ge“ war in 17 der 40 Helferverhaltenswei-
sen festzustellen, in vier Fällen erfolgte die 
Verfolgung des Täters im Anschluss an eine 
vorherige Hilfeleistung und Unterbindung/
Abwehr der Tathandlung. In dreizehn Sach-
verhalten war dieses spezielle Einschreit-
verhalten einzig im Anschluss an eine be-
reits beendete Tathandlung erfolgt. so z. B. 
Raubstraftaten, bei denen typischerweise 
die unmittelbare Tathandlung noch vor ei-
ner etwaigen Helferintervention beendet ist.

Die bedeutenden Merkmale der „exekuti-
ven Zivilcourage“ sind:

n	 die ursprüngliche Tathandlung ist in al-
len Fällen beendet;

n	 geringe Dringlichkeit; das Einschreiten 
hat keinen/kaum Einfluss auf das Scha-
densausmaß;

n	 schnelles Eingreifen des Helfers ohne 
lange Planungsphase, damit auch keine 
oder lediglich minimale Risikoabwägung 
einer Eigengefährdung;

	
n	 Zielrichtung des Einschreitens ist „die 

Ergreifung des Täters“ – im Anschluss an 
eine vorherige Intervention zur Beendi-
gung einer Tathandlung oder nur daran 
anschließend;

n	 hoher Erfolgswille.

In zehn der dreizehn Sachverhalte hatten 
die Helfer die Tathandlung nicht unmittel-
bar selbst gesehen, sondern wurden durch 
Hilferufe der Opfer oder anderer Tatzeugen 
aufmerksam. Dennoch beteiligten sie sich 
an einer Verfolgung bzw. führten diese sogar 
auch alleine weiter, sogar ohne selbst Zeuge 
der Ursprungstat gewesen zu sein bzw. De-
tailkenntnisse zur Schwere der Tat und zum 
Tatort zu haben. Zur Ablauf der Tathand-
lung sowie zur eventuell angewendeten Ge-
walt bzw. Bewaffnung des Täters war diesen 
Helfer ebenfalls nichts bekannt.

Bezogen auf die Zielrichtung des Helfers bei 
einer drohenden oder bereits andauernden 
Schädigung des Opfers, z. B. einer Körper-
verletzung, stellt das Einschreiten der „exe-
kutiven Zivilcourage“ nicht mehr primär 
eine Hilfeleistung im engeren Sinn dar. Ab-
hängig von der Ursprungstat kommen viel-
mehr die Reduzierung des finanziellen Scha-
dens beim Opfer sowie die Feststellung der 

digte, worauf der Helfer eine körperliche 
Auseinandersetzung begann. Durch den 
sich hier den Tätern bietenden Handlungs-
spielraum – sie waren in der Überzahl und 
nicht gezwungen sofort zu flüchten – konn-
ten sie ihre Aufmerksamkeit dem Helfer 
zuwenden. Der Falltyp der „eskalierenden 
Zivilcourage“ zeichnet sich durch folgende 
Merkmale aus:

n	 Tathandlung steht unmittelbar bevor 
(Gefährdung) oder wird bereits ausge-
führt (Schädigung);

n	 Zielrichtung des Einschreitens ist die 
Verhinderung einer Schädigung/ Scha-
densausweitung beim Opfer – ggf. be-
gleitet durch Vorliegen eines zweiten 
Motivs;

n	 eher niedrige Dringlichkeit der Hilfelei-
stung in Bezug auf die bereits erkenn-
baren oder noch zu erwartenden Schä-
den (im Durchschnitt geringer als bei 
„zögerlicher Zivilcourage“);

n	 verbale Interaktion steht im Vorder-
grund; als Diskussion/Streitgespräch;

n	 Provokationen werden Bestandteil der 
verbalen Interaktion des Helfers mit dem 
Täter bzw. werden vom Helfer angenom-
men und erwidert;

n	 Entwicklung einer separaten Handlungs-
sequenz mit einer direkten Auseinander-
setzung zwischen Helfer und Täter.

Insbesondere beim Falltyp der „eskalie-
renden Zivilcourage“ wird deutlich, dass 
der Geschehensverlauf – neben den Umstän-
den der Situation – eng mit den Handlungen 
sowohl des Täters als vor allem auch des 
couragierten Helfers verflochten sind. Pro-
vokationen des Helfers stellen im Sinn der 
„Victim Precipitation Theory“18 von Wolf-
gang, Handlungen dar, die einen maßgeb-
lichen Anteil am Verlauf der Situation und 
dem selbst zum Opfer werdenden Helfers 
haben kann (Wolfgang, 1970, S. 569 f.)

„Exekutive Zivilcourage“

Der Falltyp der „exekutiven Zivilcourage“ 
stellt innerhalb der konstruierten Typen ei-
nen Spezialfall dar, da neben Auffälligkeiten 
beim zugrunde liegenden Deliktsbereich 
sich insbesondere in Bezug auf die Zielrich-
tung und Motivation für das Einschreiten 
zusätzliche Aspekte ergeben haben. Typisch 
für Fälle der „exekutiven Zivilcourage“ ist, 
dass der Helfer über die unmittelbare Hilfe-
leistung zugunsten des Opfers hinaus bzw. 
ausschließlich im Anschluss an eine beende-
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die geringe Fallzahl keine repräsentative 
Aussage zulässt, so wurden doch in den acht 
Sachverhalten dieses Falltyps fünf „zöger-
liche“ Helfer verletzt. Dem gegenüber er-
höht offenbar die Bestimmtheit des Eingrei-
fens und damit einhergehende Eingrenzung 
des Handlungsspielraums des Täters, ana-
log der „dominierenden Zivilcourage“, die 
Wahrscheinlichkeit eines positiven Verlaufs.

Auch wenn in dieser Untersuchung akute 
Notlagen, mit teilweise problematischen 
Geschehensverläufen und auch Helferscha-
den im Fokus standen, ist anzunehmen, dass 
das Gros der „alltäglichen Normalfälle“ bei 
Zivilcourage-Situationen gewaltfrei abläuft 
(Meyer, 2004a, S.  15). Gefahren für den 
Helfer bleiben dennoch jedem Fall inhärent 
und entsprechend themenbezogene Präven-
tionsarbeit scheint erforderlich. So z. B.  in 
Bezug auf die bisher wenig erfolgreichen 
Appelle, im Notfall die Polizei zu verständi-
gen und weiterer Zeugen beizuziehen. Deut-
lich zeigt sich die Notwendigkeit der Ver-
mittlung von Handlungskompetenz, ohne 
die eine adäquate Umsetzung theoretisch 
richtiger Verhaltensweisen zur Lösung von 
Zivilcouragesituationen nicht möglich ist 
(Frey, Brandstätter, Peus & Winkler, 2004, 
S. 2). Zu hoffen bleibt, dass sich Vorfälle mit 
schweren oder den schwersten denkbaren 
Folgen für den Helfer, wie im Fall „Dominik 
Brunner“, nicht wiederholen.
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Untersuchungsergebnisse
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außerordentlich kurze Zeitraum zwischen 
der Wahrnehmung der Nothilfe-Situation 
bis zum Entschluss und dem tatsächlichen 
Einschreiten des couragierten Bürgers. Die 
Kürze des Zeitraums legt weniger ein „be-
wusstes“ Durchdenken der beschriebenen 
Entscheidungsstufen in den beschriebenen 
Prozessmodellen als vielmehr reflexartiges 
Helferhandeln nahe. Die Entscheidung zum 
Einschreiten in Notlagen bzw. Zivilcoura-
gesituationen scheint bereits vor einem Er-
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lisation des Betroffenen oder eine bewusste 
Auseinandersetzung mit der Thematik. Der 
in den Fällen der „dominierenden“ und 
„zögerlichen Zivilcourage“ darlegte hohe 
Handlungsdruck ist geeignet, in hochge-
fährlichen Notsituationen als ergänzender 
Faktor intuitives Einschreiten zu forcieren 
(Meyer, 2004a, S. 34).

Eine schnelle Reaktion ohne Risikobewer-
tung der Situation bedeutet grundsätzlich 
auch die – zumindest unbewusste – Inkauf-
nahme eines erhöhten Risikos. Dazu zählt 
auch die „Wahl“ der eigenen Vorgehens-
weise, die mehr von der Dringlichkeit der 
Situation und der Persönlichkeit des Helfers 
beeinflusst ist, als dass sie einer gezielten 
Entscheidung unterliegt (ebda., S. 45).

Die Untersuchungsergebnisse lassen Ansät-
ze auf risikoreiche und risikoärmere Verhal-
tensweisen couragierter Helfer erkennen. 
Beispielsweise wurde die Verständigung der 
Polizei und die Hinzuziehung weiterer Hel-
fer als wünschenswerte Standardmaßnahme 
kaum verwirklicht. Darüber hinaus stellen 
die Verfolgung eines flüchtenden Täters bei 
der „exekutiven Zivilcourage“ und der Be-
ginn einer verbalen Intervention erst nach 
Erreichen des unmittelbaren Nahbereichs 
des Täters beim Falltyp der „zögerlichen 
Zivilcourage“ weitere bedeutende gefah-
renerhöhende Momente dar. Wenngleich 
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ßerungen dar; vgl. Jonas & Brandstätter, 2004, 
S. 188.

9	 Akute Notsituationen, die Hilfeleistung bzw. 
Zivilcourage erfordern, sind durch folgende 
von Latané & Darley entwickelten fünf Kri-
terien gekennzeichnet: „geringe Wahrschein-
lichkeit des Auftretens der Notsituation; große 
Unterschiedlichkeit der bedrohlichen Situation; 
ein unvorhersehbares Ereignis; Bedrohung für 
Leben und Wohlbefinden oder Schädigung von 
Eigentum; Notwendigkeit schnellen Eingrei-
fens“; vgl. Latané & Darley, 1976; zitiert nach: 
Bierhoff, 2004, S. 61.

10	 Beispiel hierfür sind fremdenfeindliche Diskus-
sionen oder Gespräche, die Diskriminierung 
einzelner Personen oder Gruppen beinhalten, 
z. B. am Arbeitsplatz; vgl. Meyer, 2004c, S.°10, 
ebenso Meyer, 2004a, S. 24.

11	 Werte wie Menschenwürde, Gleichheit, Recht-
staatlichkeit, Toleranz, soziale Verantwortung 
sowie die Ablehnung psychischer oder phy-
sischer Gewalt

12	 Diese ergibt sich aus dem Rückschluss des 
§ 323 c Strafgesetzbuch – Unterlassene Hilfe-
leistung. Die Strafbarkeit einer unterlassenen 
Hilfeleistung ist vom Erfordernis sowie den 
spezifischen psychischen und physischen Kon-
stitution abhängig.

13	 Vgl. Strafgesetzbuch, §  323 c (Unterlassene 
Hilfeleistung): „Wer bei Unglücksfällen oder 
gemeiner Gefahr oder Not nicht Hilfe leistet, 
obwohl dies erforderlich und ihm den Um-
ständen nach zuzumuten, insbesondere ohne 
erhebliche eigene Gefahr und ohne Verletzung 
anderer wichtiger Pflichten möglich ist, wird 
mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit 
Geldstrafe bestraft.“

14	 Da sich die Studie mit den jeweiligen Einzelfall-
analysen auf Inhalte behördlicher Akten bezog, 
sind zum Schutz der Persönlichkeitsrechte der 
jeweils Betroffenen keinerlei personenbezogene 
Daten in den Ausführungen enthalten. Ge-
nerell lässt das Bayerische Datenschutzgesetz 
(BayDSG) den Zugriff auf personenbezogene 
Daten sowie eine Nutzungsänderung für For-
schung und wissenschaftliche Zwecke zu, wenn 
das Forschungsinteresse das Interesse des Be-
troffenen an seiner Privatsphäre erheblich über-
wiegt.

15	 Eine genauere Differenzierung der Schäden 
unterblieb, da aus Sicht der Helfer eine detail-
lierte Beurteilung der dem Opfer entstandenen 
Schmerzen, Verletzungen usw. aufgrund räum-
licher Distanz, Blickwinkel und Fachkenntnis 
ohnehin nicht möglich war.

16	 Die Anzahl der Opfer ergibt sich aus der Ge-
samtzahl von 32 untersuchten Sachverhalten 
mit je einem Opfer sowie zwei Vorfällen bei 
denen der ursprüngliche Helfer selbst Opfer 
wurde und ein „neuer“ Zeuge einschritt.

17	 Eindeutige Verletzungszeichen erhöhen generell 
die Wahrscheinlichkeit einer richtigen Wahr-
nehmung des Ereignisses sowie Interpretation 
als Notlage im Sinne des Prozessmodells zu Zi-
vilcourage.

18	 Der Ausdruck „victim precipitation“ zielt da-
rauf ab, dass dem Opfer eine eigene, maßgeb-
liche Rolle als – ungewollter, plötzlicher – han-
delnder Beteiligter in der gesamten Situation 
zukommt. Das Opfer kann durch das eigene 
Verhalten selbst die Hauptursache für den ei-
genen Schaden darstellen. Obwohl Wolfgang in 
seiner Untersuchung rein verbale Auseinander-
setzungen als kausale Ursache der untersuchten 
Tötungsdelikte ausschloss, ist die Theorie den-
noch für die Erklärung eskalationsfördernder 
Prozesse bei Zivilcourage-Einschreiten nutzbar.
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